
Beihilfe für Kinder und Elterngeld
Beitrag von „phileas“ vom 24. Juli 2007 23:52

Moin Ace...

als Beamtin auf Lebenszeit hat Dir Dein Dienstherr gemäß seiner Fürsorgepflicht bei der
Ernennung das Merkblatt zur Beihilfeverordnung ausgehändigt, oder Dir zumindest mitgeteilt,
wo Du dieses bekommen/herunterladen kannst.

           
Wenn Du es nicht mehr wiederfindest, hier ein Hinweis:

Dies

http://www.fm.rpl.de/Verwaltung/fr_Verwaltung.htm

ist die Seite des Finanzministeriums Rheinland-Pfalz.

Wenn Du da auf "Finanzielles Dienstrecht" und dann nochmal auf "Beihilfe" klickst, erhälst Du
einige Hinweise.

Das Merkblatt selber findest Du dann unter

http://www.fm.rpl.de/Verwaltung/Fin…/Doc/Merkblatt_(BVO)_12_2002.pdf

Unter Punkt 8 findest Du die relevanten Hinweise:

Zitat

8.
Bemessung der Beihilfe
8.1
Die Beihilfe bemisst sich nach einem Vomhundertsatz der beihilfefähigen
Aufwendungen (Be-messungssatz). Der Bemessungssatz beträgt für Aufwendungen,
die entstanden sind für
1. den Beihilfeberechtigten
50 v.H.,
2. den Empfänger von Versorgungsbezügen,
der als solcher beihilfeberechtigt ist,
70 v.H.,
3. den berücksichtigungsfähigen Ehegatten
70 v.H.,
4. ein nach § 2 Abs. 2 BVO berücksichtigungsfähigen Kind sowie eine Waise, die als
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solche beihilfeberechtigt ist,
80 v.H..
Sind zwei oder mehr Kinder im Familienzuschlag berücksichtigungsfähig, so beträgt der
Be-messungssatz für den Beihilfeberechtigten nach Satz 2 Nr. 1 70 v.H.; bei mehreren
Beihilfebe-rechtigten beträgt der Bemessungssatz nur bei einem von ihnen zu
bestimmenden 70 v.H.; diese Bestimmung kann nur in Ausnahmefällen neu getroffen
werden.

Alles anzeigen 

Wie Du siehst, hat Dir Deine SEHR sichere Quelle da (für Dich glücklicherweise) Unsinn erzählt!

Da ich nicht aus RLP bin, musste ich diese Info auch erst mittels Google suchen -> Hat etwa 2
Minuten 30 Sekunden gedauert    

Übrigens ist das Beihilferecht tatsächlich Ländersache, die Bemessungssätze sind aber (ausser
in Bremen und Hessen) recht einheitlich.

Glückwünsche für alle, die grade Kinder bekommen (haben)  :tongue: :tongue: :tongue:

VG
Peter
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